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UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan
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Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung 

L i m b a c h
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Worum geht es hier? 
 

 
Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 
insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 
die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 
Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-
Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  
 
Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion 
und Menschenrechte (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern weitere 
Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

In leichter Sprache 
 
Der LVR hat viele Aufgaben.  

Eine besonders wichtige Aufgabe ist: 

Menschen mit Behinderungen beraten. 

 

Der LVR will die Menschen mit Behinderungen  

im Rheinland noch besser beraten.  

 

Darum hat er einen Plan: 

Der LVR will neue Beratungs-Angebote ausprobieren. 

 

Das besondere an diesen Beratungs-Angeboten ist: 

Sie arbeiten mit anderen Beratungen vom LVR und vor Ort in der Stadt 

zusammen. 

 

So soll die Beratung die Menschen noch besser unterstützen. 

 

Außerdem sollen bald alle wichtigen Informationen und Anträge  

für Menschen mit Behinderungen  

besonders gut im Internet zu finden sein. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202 
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Zusammenfassung 
 
Mit dieser Vorlage werden die geplanten Maßnahmen zur Umsetzung der im 
Landschaftsausschuss am 13.12.2017 grundsätzlich beschlossenen „Leitidee der 
Integrierten Beratung“ in Form von zwei Projekten dargestellt. 
 
Projekt A: Für die sozialräumliche Erprobung wird eine Gesamtfederführung 
(Projektleitung) im Organisationsbereich der LVR-Direktorin (Stabsstelle Inklusion und 
Menschenrechte) mit vier Teilprojekten vorgeschlagen (vgl. Ziffer 3.). 
 
Die Projektleitung stellt sicher, dass verbindlich definierte, an der Leitidee 
orientierte Aspekte und Merkmale (siehe Ziffer 3.1) Beachtung finden. Die 
Möglichkeiten und Grenzen der „Integrierten Beratung“ müssen konkret in den 
Teilprojekten der Fachdezernate Soziales (7), Jugend (4), Schulen und Integration (5) 
sowie Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen (8) ausgelotet werden. 
 
Für die Teilprojekte werden vier programmatische Schwerpunkte „BTHG 106+“ (vgl. 
Teilprojekt 1 im Dez. 7), „Servicestelle Kindeswohl“ (vgl. Teilprojekt 2 im Dez. 4), „Peer-
Bildungsberatung“ (vgl. Teilprojekt 3 im Dez. 5) und „Psychiatrie“ (vgl. Teilprojekt 4 im 
Dez. 8) vorgeschlagen, die laufende Aufgaben und Zuständigkeiten der Fachdezernate 
aufgreifen und auf diese zum Zwecke der Erprobung der Integrierten Beratung vor Ort 
aufbauen (siehe Ziffer 3.3).  
 
Sie liefern die „Bausteine“ für ein zentrales Rahmenkonzept, das nach 
Projektabschluss (siehe Zeitplanung Ziffer 3.4.1) auf der Basis der Ergebnisse entwickelt 
wird. 
 
Projekt B: Für das neue Internetportal zur Integrierten Beratung wird ebenfalls eine 
Projektleitung im Organisationsbereich der LVR-Direktorin (Stabstelle Koordination der 
Gesamtsteuerung, Strategisches Controlling) vorgesehen. 
 
In einem über drei Ausbaustufen gestaffelten Projekt wird mit Beginn zum 01.01.2019 
die Entwicklung und schrittweise Inbetriebnahme eines Portals zur Unterstützung der 
Integrierten Beratung angestrebt. 
 
Für die Ausbaustufen werden unterschiedliche funktionale Ziele vorgeschlagen. In einer 
agil gestalteten Projektstruktur werden die funktionalen Zielen schrittweise mit den 
fachlichen Anforderungen zusammengeführt. Diese Verfahrensweise wird über die 
Laufzeit des Projektes hinaus die Weiterentwicklung des Portals und damit die 
Aktualität sicherstellen. 
 
Über wesentliche Zwischenergebnisse in den jeweiligen Projektverläufen wird regelhaft, 
mindestens einmal jährlich ein Sachstandsbericht vorgelegt. 
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Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 14/2746/1: 
 
Eckpunkte zur Umsetzung der Integrierten Beratung  

 

Der Gesundheitsausschuss hat am 12.06.2018 die Beratung der Beschlussvorlage Nr. 
14/2746 für den Landschaftsausschuss auf die nächste Sitzung vertagt. 

Der Ursprungsvorlage wurde im Landschaftsausschuss am 09.07.2018 zugestimmt.  

 

 

In Vertretung  

 

L i m b a c h  
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1 Einleitung 

Der Landschaftsausschuss ist am 13.12.2017 nach vorheriger Beratung im Beirat für 
Inklusion und Menschenrechte folgendem Beschlussvorschlag gefolgt (vgl. Vorlage Nr. 
14/2242/1): 
 
„1. Die Bestandsaufnahme zu Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen, die 
der LVR selber ausführt oder fördert, wird gemäß Vorlage Nr. 14/2242 zur Kenntnis 
genommen.  
2. Die Verwaltung wir beauftragt, zu den beiden in der Vorlage Nr. 14/2242 
vorgeschlagenen Wegen jeweils Umsetzungskonzepte zu entwickeln und diese der 
politischen Vertretung vorzulegen: 
a) Sozialräumlich neugestaltete Präsenz zur Integrierten Beratung, 
b) Internetportal zur Unterstützung Integrierter Beratung.“ 
 
Die Realisierung der Leitidee der Integrierten Beratung erfolgt auf den beiden 
beschlossenen „Wegen“ wie nachfolgend dargestellt in Form von zwei Projekten: 
 
Ziel- und Aufgabenstellung aus dem Haushaltsbegleitbeschluss im Dezember 2016 ist 
die „stärkere Koordination und Vernetzung der Beratungsleistungen“ des LVR 
(vgl. Antrag 14/140, ab Zeile 125).  
 
Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eine bedeutsame Veränderung für 
die neuen Träger der Eingliederungshilfe (SGB IX) angelegt worden. Diese betrifft 
wesentlich auch Beratungsaufgaben. So formuliert die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Sozialhilfeträger im Februar 2018 „erste Hinweise“1 auf die geänderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen: 
 
„Das Gesamtplanverfahren ist nach den in § 117 Abs. 1 SGB IX aufgeführten Maßstäben 
durchzuführen. Zentral ist dabei die Beteiligung des Leistungsberechtigten in 
allen Verfahrensschritten, beginnend mit der Beratung (Nr. 1).“ (Hervorhebung LVR) 
 
Die weiter inhaltlich ausgeführten Kriterien sind: 
 

 transparent 
 trägerübergreifend 
 interdisziplinär 
 konsensorientiert 
 individuell 
 lebensweltbezogen 
 sozialraumorientiert 
 zielorientiert 

                                          
1 Vgl. „Orientierungshilfe zur Gesamtplanung §§ 117 ff. SGB IX/§§ 141 ff. SGB XII“ 
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Diese sozialrechtlichen Kriterien beschreiben bereits ein integriertes Konzept und 
passen sehr gut zu der für den LVR formulierten „Leitidee der Integrierten Beratung“. 

2 Leitidee der Integrierten Beratung 

Mit Blick auf die ratsuchenden Personen ist eine integrierte Beratung dadurch 
gekennzeichnet, dass das gesamte Beratungsgeschehen fachlich-inhaltlich auf die 
ratsuchende Person zugeschnitten wird und möglichst in einem Beratungszuge mit 
wenigen Kontaktpersonen erfolgt. Die persönliche Lebenssituation, der individuelle 
Bedarf, sowie die spezifischen Kommunikations- und Mitwirkungsmöglichkeiten werden 
im Sinne des personenzentrierten Ansatzes konsequent berücksichtigt. Die Beratung 
nimmt den individuellen (Gesamt-)Bedarf in den Blick und vermittelt – nur sofern 
erforderlich – zielgerichtet zu spezialisierten, anderen Beratungsangeboten weiter.  
 
 „Bedarf“ ist hier ausdrücklich nicht nur im sozialrechtlichen Sinne zu verstehen.  
 
Es geht idealerweise darum, auch Informationen zu allen Handlungsfeldern des LVR 
und den Aufgaben seiner Kooperationspartner auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene (vgl. etwa Kultur, Jugendhilfe, Pflege, Wohnungsbau und Arbeitsmarkt) 
bereit zu stellen bzw. zu vermitteln. Das setzt insbesondere eine gute Vernetzung und 
eine umfassende Zugänglichkeit des Beratungsangebotes vor Ort (vgl. Ziffer 2 a. 
des o.g. Beschlusses) und im Internet (vgl. Ziffer 2 b.) voraus.  
 
Für die Ratsuchenden besteht der Hauptvorteil darin, dass sie Beratung aus einer 
Hand erfahren und somit schneller und effektiver die Information und Unterstützung 
erhalten können, die sie tatsächlich brauchen. Auf organisatorischer Ebene zeichnet sich 
eine integrierte Beratung dadurch aus, dass die internen Beratungsangebote gut 
miteinander vernetzt sind, wechselseitig aufeinander verweisen können und ggf. 
koordiniert sind. 
 
Primär werden durch diese Leitidee die Fachdezernate im LVR angesprochen, die ganz 
wesentlich und explizit mit Leistungen für Menschen mit Behinderungen im 
Allgemeinen und der Beratung derselben im Besonderen befasst sind. Dies sind das 
Dezernat Schulen und Integration, das Dezernat Soziales und das Dezernat Klinikverbund 
und Verbund Heilpädagogischer Hilfen. Mit einer landesgesetzlichen Bestimmung der 
Landschaftsverbände als Träger der Eingliederungshilfe wird auch das Dezernat Jugend 
als Leistungsträger (nach dem SGB IX) erstmals direkt angesprochen.2  
 
Das Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB und das 
Dezernat Kultur und Landschaftliche Kulturpflege sind mittelbar ebenfalls angesprochen, 
weil sich deren Arbeit grundsätzlich an Menschen mit und ohne Behinderungen richtet.  

                                          
2 Vorbehaltlich der künftigen Zuständigkeitsregelungen im AG BTHG NRW. 
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3 Projekt A: Sozialräumliche Erprobung Integrierter 
Beratungsmodelle 

Der skizzierten Herausforderung kann nicht allein durch gründliche Planungen „am 
grünen Tisch“ angemessen begegnet werden und ohne Zwischenschritt zur 
Institutionalisierung einer zielführenden neuen Beratungsstruktur führen.  
Inhaltliche, organisatorische und technische Grundlagen müssen im Verlauf des Projektes 
selbst erst noch erarbeitet werden. Klassische Projektstrukturen mit fest definierten 
„Meilensteinen“ sind daher nicht möglich. Auch muss die Zeitplanung der bereits 
laufenden Entwicklung Rechnung tragen.  
 
Für die sozialräumliche Erprobung wird daher eine projekthafte Umsetzung unter 
Gesamtfederführung (Projektleitung) der Stabsstelle Inklusion und Menschenrechte 
im Organisationsbereich der LVR-Direktorin vorgeschlagen. Das Projekt gliedert sich in 
vier Teilprojekte.  
 
Die zentrale Projektleitung stellt sicher, dass verbindlich definierte, an der Leitidee der 
Integrierten Beratung orientierte Standards (siehe Ziffer 3.1) Beachtung finden und 
koordiniert das Gesamtgeschehen, welches sich fachlich-inhaltlich in den primär 
zuständigen Fachdezernaten vollzieht.  
 
Die Möglichkeiten und Grenzen der „Integrierten Beratung“ müssen dort 
ausgelotet werden, wo „Beratung“ auch im Übrigen ressortiert. Die Bildung eines zentral 
operierenden Projektteams bei der LVR-Direktorin erscheint also nicht zielführend. Vor 
diesem Hintergrund soll in vier Teilprojekten der Einstieg in die systematische 
Implementation der Leitidee in den gesamten Verband über die primär 
angesprochenen Fachdezernate erfolgen.  
 
Für diese Teilprojekte werden vier programmatische Schwerpunkte  
 

 „BTHG 106+“, 
  

 „Servicestelle Kindeswohl“,  
 

 „Peer-Bildungsberatung“ und  
 

 „Psychiatrie“  
 

vorgeschlagen, die den laufenden Aufgaben und Zuständigkeiten der Fachdezernate 
entsprechen und von diesen Dezernaten selbst weiter ausformuliert werden müssen, um 
erfolgreich sein zu können (siehe Ziffer 3.2).  
 
Unter Federführung dieser Fachdezernate werden eigene fachspezifische Frage- oder 
Aufgabenstellungen zu formulieren sein, die unter Berücksichtigung der gemeinsamen 
leitideeorientierten Standards im Projektverlauf aufgearbeitet werden. Sie liefern 
„Bausteine“ für ein zentrales Rahmenkonzept, das nach Projektabschluss entwickelt 
wird. 
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Die zusätzlichen personellen Ressourcen für das Projekt zur sozialräumlichen 
Erprobung sollen sukzessive bereitstehen (siehe Ziffer 3.4.2). Neben einer Verstärkung 
der Projektleitung sind sie ganz wesentlich in den Fachdezernaten zu schaffen. In 2019 
wird sich die neue gesetzliche „Beratungskulisse“ des SGB IX (BTHG) im Rheinland 
abzeichnen und in konkreter Vorbereitung zum Stichtag 01.01.2020 sein. Daran ist 
unbedingt auch zeitlich anzuknüpfen, um das Projekt nicht vorzeitig als einen 
„freischwebenden Spielball“ auszugestalten. 
 
Die Auswahl von Standorten zur modellhaften Erprobung ist optional und kann erst 
nach hinreichender Klärung der fachlich-inhaltlichen und organisatorischen Fragen in den 
Teilprojekten erfolgen.  
 
Das Teilprojekt „BTHG 106+“ etwa setzt unmittelbar an die flächendeckende Einführung 
der gesetzlichen Beratung an. Hier ist die „Modellregion“ das gesamte Verbandsgebiet. Es 
wird insofern auf die Zeitplanung (siehe Ziffer 3.4.1) verwiesen. Vereinzelt eintreffende 
Interessensbekundungen aus den Mitgliedskörperschaften werden entsprechend 
beantwortet. 
 
Das Projekt wird ausdrücklich (auch) als ein Beitrag zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention im Sinne des LVR-Aktionsplans „Gemeinsam in Vielfalt“ 
verstanden. Es berührt insbesondere die Zielrichtungen 2 (Personenzentrierung) und 
Zielrichtung 4 (Inklusiver Sozialraum). 
 
 

 

      Abbildung 1 Verzahnung der Teilprojekte 

 
Eine externe formative Evaluation begleitet alle Aktivitäten und wertet sie für ein 
künftiges Rahmenkonzept zur Integrierten Beratung aus. 
 



 

9 

 

3.1 Gemeinsame, an der Leitidee der Integrierten Beratung 
orientierte Aspekte und Merkmale der Teilprojekte 

In den vier Teilprojekten zur Erprobung der Integrierten Beratung sind die folgenden, 
noch nicht abschließend formulierten Aspekte und Merkmale verbindlich zu prüfen und 
zu bearbeiten.  
 
Insbesondere die sog. Standards (siehe Ziffer 3.1.1) werden inhaltlicher 
Ausgangspunkt der projektbegleitenden Evaluation sein. 
 
Prioritäten und Intensitäten können sich aus der Feinzeichnung durch die Fachdezernate 
ergeben. Das tatsächliche Gelingen wird unter der Berücksichtigung der 
sozialräumlichen Verhältnisse von der jeweils möglichen Vernetzung und Kooperation 
vor Ort abhängen.  
 
Eine entsprechende Verständigung mit den Mitgliedskörperschaften der 
Modellstandorte wird rechtzeitig gesucht.  
 

 Standards der Integrierten Beratung 
 

 Regionales Beratungsangebot des LVR vor Ort  
 

 Barrierefrei zugängliche Beratung (bei Bedarf auch aufsuchend) 
 

 Zielgruppengerechte Beratung „auf Augenhöhe“ 
 

 Zusammenarbeit und Partizipation (mit) der örtlichen Selbstvertretung von 
Menschen mit Behinderungen sowie Beratungsangeboten nach dem Ansatz des 
Peer Counseling 
 

 Sozialräumliche Vernetzung der Beratung durch Kooperation mit den regionalen 
Beratungsangeboten wie z.B. KoKoBe, EUTB, SPZ, regionale Kompetenzzentren 
Selbstbestimmt Leben (KSL) NRW, Beratungsangebote des örtlichen Trägers 
 

 Erprobung eines analogen und digitalen „Verwaltungsservices“ für Ratsuchende 
unter Berücksichtigung und Sicherstellung datenschutzrechtlicher Prämissen (z.B. 
Terminvergabe, Niederschriften persönlicher Erklärungen, Zugang zum Zentralen 
Beschwerdemanagement, Ausdruck von mitgeführten persönlichen Dateien LVR-
Verfahren betreffend) 
 

 Bereitstellung eines umfassenderen Informationsangebotes zu Aufgaben und 
Leistungen des LVR für Menschen im Rheinland insgesamt und vor Ort („von den 
Mitgliedern der politischen Vertretung aus der Mitgliedskörperschaft über 
Kulturangebote im ganzen Rheinland bis zu LVR-Stellenausschreibungen“),  
analog (Broschüren, Flyer, Vitrinen…) und digital (persönliche Nutzung des neuen 
Webportals) 
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 Basisaufgaben der vier Teilprojekte 
 
 Entwicklung geeigneter Arbeitsstrukturen vor Ort, kontinuierlicher Austausch der 

Teilprojekte untereinander sowie die Kooperation im Gesamtprojekt.  
 

 Vollständige und differenzierte Darstellung der sozialräumlichen „LVR-Präsenz“ 
(Wie-Eigenbetriebe, Dienststellen, Veranstaltungen) vor Ort/in der Region (nicht 
nur „Beratung“) 
 

 Bestandsaufnahme bestehender sozialräumlicher Vernetzungen und 
Kooperationen zwischen den LVR-geförderten Strukturen (KoKoBe, SPZ, IFD) und 
beispielweise Beratungs- und kommunalen Angeboten.  
 

 Auswertung der LVR-Beratungsprofile (vgl. „Bestandsaufnahme“ gemäß Vorlage 
Nr. 14/2224/1) auf weitere „Integrationspotentiale“ (z.B. regelmäßige 
Sprechstunden anderer Organisationseinheiten des LVR) 
 

 Weitere übergreifende Aspekte und Merkmale 
 

 Relevante Fragestellungen, die sich aus der Umsetzung der BRK bzw. des LVR-
Aktionsplans „Gemeinsam in Vielfalt“ ergeben (vgl. „Follow-up Staatenprüfung“) 
werden in den Teilprojekten bei Bedarf diskutiert. Sie tragen nach Möglichkeit zu 
Lösungsansätzen bei (Themenbeispiele: Gewaltschutz, unabhängige 
Beschwerdestellen, Elternschaft). 
 

 Möglichkeiten der Kommunikation der neuen LVR-Kampagne „Inklusion erleben“ 
werden erprobt. Darüber hinaus soll etwa der Vertrieb von LVR-Publikationen, die 
Weitergabe von Veranstaltungshinweisen bis hin zum Verkauf der LVR-
Museumskarte versucht werden („LVR-Shop“). 

 

3.2 Rollen und Aufgaben der Fachdezernate 

Schon für die geforderte interne Zusammenarbeit im LVR sind konkrete Arbeits- und 
Lernprozesse nötig, die mit den Kompetenzen und Ressourcen der Dezernate 
sinnvoll und systematisch zu verknüpfen sind. Die fachliche Verantwortung der vier 
Teilprojekte liegt daher unter Berücksichtigung der verbindlich definierten Aspekte 
und Merkmale (siehe „leitideeorientierte Standards“ usw. in Ziffer 3.1) in den primär 
angesprochenen Fachdezernaten.  
 
Unter Federführung dieser Fachdezernate werden jeweils für einen eigenen relevanten 
Aspekt von Beratung besondere fachspezifische Frage- oder Aufgabenstellungen 
formuliert, die im Projektverlauf modellhaft aufgearbeitet werden.  
 
Hierbei sind verschiedene Ausgangssituationen der Dezernate zu berücksichtigen, die 
sich wie folgt beschreiben lassen:  
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Dezernate Soziales und Jugend 
 
Ab dem 01.01.2020 obliegt es dem Eingliederungshilfeträger, die in § 106 SGB IX 
beschriebene „Beratung und Unterstützung“ den Leistungssuchenden gegenüber 
sicherzustellen. Vorbehaltlich der Zuständigkeitsregelungen durch das AG-BTHG NRW 
werden die Dezernate 7 und 4 diese Aufgabe zukünftig im Rheinland übertragen 
bekommen. Um „Beratung und Unterstützung“ im Sinne des Gesetzgebers umzusetzen, 
planen die Dezernate 7 und 4 in Kooperation ein Rahmenkonzept zu entwickeln, das die 
bereits vorhandenen, durch den LVR-geförderten Beratungsangebote (insbesondere die 
KoKoBe) einbezieht.  
 
Eine Zusammenarbeit und Vernetzung bei der Aufgabenerfüllung mit weiteren 
Beratungsstrukturen, wie z.B. die SPZ, die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
nach § 32 SGB IX (EUTB), den Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben (KSL) sowie 
ggf. den Beratungsstellen des örtlichen Trägers, wird dabei angestrebt.  
 
Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund der gesetzlichen Aufgabe, die nach § 106 SGB IX 
vorsieht, dass der Eingliederungshilfeträger bei der Erfüllung von „Beratung und 
Unterstützung“ auch als Lotse im System agiert. In sozialrechtlicher Hinsicht verfolgt das 
BTHG insofern, wie bereits einleitend dargestellt, einen integrierten Ansatz.  
 
Dezernate Schulen und Integration sowie  
Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen 
 
Mit den eigenen aktuellen Themen „Schulische Inklusion“ und „Übergang Schule - Beruf“ 
(Dezernat 5) und „Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen Zentren“ (Dezernat 8) 
gibt es relevante Schnittmengen zum Thema Beratung. Ihr Arbeitsauftrag wird darin 
liegen, unter Berücksichtigung der gemeinsamen leitideeorientierten Merkmale und 
Aspekte der Integrierten Beratung (siehe Ziffer 3.1) konkrete Lösungsansätze für diese 
Fragestellungen vor Ort zu finden. 
 
Das Dezernat Schulen und Integration erarbeitet aktuell gemäß 
Haushaltsbegleitbeschluss aus Dezember 2016 ein Beratungskonzept zur Unterstützung 
der schulischen Inklusion (vgl. Antrag 14/140, ab Zeile 352). Hiermit sollen Fachkräfte 
unterschiedlicher Professionen den häufig sehr differenzierten Fragestellungen rund um 
die Förderung von Kindern mit Unterstützungsbedarfen gerecht werden. Es wird sich um 
ein Beratungsangebot handeln, das als „Lotse“ fungiert, um Ratsuchende mit 
Fragestellungen aus dem Bereich der Inklusion mit den passenden Informationen oder 
weiterführenden Beratungsangeboten zu versorgen sowie sie ggf. im Findungsprozess 
zeitlich begrenzt zu begleiten. Da das Gelingen der Beschulung maßgeblich von der 
Qualität des aufnehmenden Systems abhängt, wird die Beratung kommunaler Akteure, 
etwa im Hinblick auf die bedarfsgerechte sächliche, räumliche und personelle Ausstattung 
der allgemeinen Schulen, gleichschrittig zur Beratung der betroffenen Personen erfolgen. 
Bereits vorhandene Beratungsangebote (KoKoBe, SPZ, IFD u.a.) werden berücksichtigt 
und Transparenz in die vorhandene Beratungsstruktur gebracht. 
 
Das Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen erwartet aus 
den tiefgreifenden Veränderungen durch das BTHG (einschließlich der Umsetzung der 
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Beratung nach § 106 SGB IX und der Unabhängigen ergänzenden Teilhabeberatung nach 
§ 32 SGB IX sowie die Etablierung von Peer-Counseling als Regelangebot) und durch die 
Entwicklungen im Bereich der Krankenhausversorgung, insbesondere die Ermöglichung 
von sog. Stationsäquivalenter Behandlung (StäB), Auswirkungen auf die Arbeit der 
Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ), möglicherweise auch die der Sozialpsychiatrischen 
Kompetenzzentren Migration (SPKoM). Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
Gemeindepsychiatrie Rheinland (AGpR) wurde daher in diesem Jahr ein Projekt 
aufgelegt, das die derzeitige Arbeit beleuchtet und u.a. Vorschläge zur Modifikation der 
SPZ-Förderrichtlinien und der Qualitätsstandards erarbeiten soll. 
 

3.3 Teilprojekte 

 
Die sozialräumliche Erprobung in den nachfolgend skizzierten Teilprojekten soll die 
nötigen Erfahrungen und Erkenntnisse für ein „LVR-Rahmenkonzept Integrierte 
Beratung“ liefern, das erst zum Projektabschluss erarbeitet werden kann (siehe Ziffer 
3.4.1). Die Teilprojekte werden insofern ergebnisoffen angegangen und sind befristet 
(„Labor-Charakter“).  
 
In welchen Formen und Strukturen Integrierte Beratung nach dezernatsübergreifenden 
Standards und Merkmalen dauerhaft im gesamten Rheinland zu implementieren ist, 
bleibt den Ergebnissen dieses Projektes vorbehalten. Eine vorzeitige 
Institutionalisierung von Strukturen soll aus der Perspektive des 
Gesamtprojektes vermieden werden. 
 
Die der Leitung der Dezernate 7 und 4 zugedachten Teilprojekte müssen die besondere 
Priorität und Anforderung, die die aktuelle Umsetzung des BTHG darstellt, aufgreifen. 
Die gesetzlich geforderte Einführung der neuen Beratungsstrukturen nach § 106 SGB IX 
muss sozusagen aus dem Stand flächendeckend erfolgen. Von daher wird aus 
heutiger Sicht vorgeschlagen, in diesen Teilprojekten auf besondere „Modellstandorte“ zu 
verzichten. Sollte im Weiteren (auch) hier die Bestimmung besonderer Modellstandorte 
favorisiert werden, kann darauf im Projektverlauf flexibel reagiert werden. 

 Teilprojekt 1: BTHG 106+ (Leitung Dezernat 7) 
 
Die Sicherstellung der neuen gesetzlichen Beratungspflichten wird auch noch und 
insbesondere ab 2020 erhebliche Anstrengungen und Aufmerksamkeit des Trägers 
der Eingliederungshilfe verlangen. Die inhaltlichen und organisatorischen Klärungen und 
Vorbereitungen sind gemeinsam mit Dezernat 4 in vollem Gange.  
 
Vor diesem Hintergrund steht das „+“ in der Bezeichnung dieses Teilprojektes als 
Platzhalter für die Ambition, einen eigenen substanziellen Beitrag zum 
Gesamtprojekt A zu leisten, der – Stand heute – noch nicht näher spezifiziert werden 
kann oder sollte, um den aktuell zu konkretisierenden gesetzlichen Erfordernissen nicht 
vorzugreifen. 
 
Dieser inhaltliche Vorbehalt gilt entsprechend auch für das Dezernat 4 in der (möglichen) 
neuen Rolle als Träger der Eingliederungshilfe. 
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 Teilprojekt 2: Servicestelle Kindeswohl (Leitung: Dezernat 4) 
 
Der überörtliche Träger der Jugendhilfe berät sehr umfassend örtliche Träger zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben (vgl. § 85 SGB VIII). Die Zielgruppen dieser Beratung sind stets 
Institutionen: örtliche Jugendämter und freie Träger. Die Kinder und Jugendlichen im 
Rheinland bzw. deren Personensorgeberechtigten sind immer nur mittelbar 
Adressat oder Nutznießer dieser LVR-Beratung. Gleichwohl wenden sich immer wieder 
Eltern direkt mit speziellen Fragestellungen an das LVR-Landesjugendamt und suchen Rat 
und Unterstützung. Dabei geht es oft um komplexe Fragestellungen über den 
engeren Jugendhilfebezug hinaus. Häufig werden auch Beschwerden über 
Jugendämter und Träger vor Ort an das LVR-Landesjugendamt Rheinland herangetragen.  
 
Das individuelle Anliegen der Ratsuchenden ist kundenfreundlich aufzugreifen und in 
geeigneter Weise zu bearbeiten, ohne eine „Aufsichtsfunktion“ gegenüber Dritten zu 
suggerieren, für die es keinerlei Rechtsgrundlage gibt. Solche Eingaben bedürfen einer 
sensiblen, häufig zeitintensiven, Begleitung und Moderation und sind weder durch 
die institutionelle Fachberatung des Landesjugendamtes (s.o.) noch durch Instrumente 
des internen Beschwerdemanagements im LVR angemessen zu behandeln.  
 
Vor diesem Hintergrund soll der Beitrag dieses Teilprojektes die Entwicklung und 
Erprobung einer „Servicestelle Kindeswohl“ sein, die durch die qualifizierte 
Begleitung und Unterstützung der sozialräumlichen Beratung des LVR im Kontext 
der anderen drei Teilprojekte einerseits und eine neu einzurichtende zentrale Service-
Telefonnummer beim LVR-Landesjugendamt qualifizierte Beratung für Kinder und 
Jugendlichen im Rheinland bzw. deren Personensorgeberechtigten sicherstellt.  
 
Die Beratungsaufgaben des Dezernates 4 als Träger der Eingliederungshilfe, die sich 
aus der Umsetzung des AG BTHG NRW ergeben (können), bleiben davon unberührt 
(vgl. auch Teilprojekt 1). 
 

 Teilprojekt 3: Peer-Bildungsberatung (Leitung: Dezernat 5) 
 
Das Teilprojekt wird unter Berücksichtigung des unter Ziffer 3.2.2 beschriebenen 
politischen Auftrages aus dem Haushaltsbegleitbeschluss einen weiteren wichtigen 
Baustein zur Unterstützung der schulischen Inklusion im Rheinland entwickeln und 
erproben. Mit Hilfe einer sozialraumorientierten Netzwerkstruktur, welche im 
Rahmen des o.g. dezernatseigenen Beratungskonzeptes aufgebaut wird, kann die Peer-
Bildungsberatung direkt in dieses Angebot eingegliedert werden.  
 
Die Peer-Bildungsberatung nimmt den personenzentrierten Ansatz in den Blickpunkt und 
berät „auf Augenhöhe“. Ziel des Teilprojektes ist die Förderung der bestmöglichen 
schulischen und sozialen Entwicklung von Kindern mit sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf. 
 
Beispielhafte Inhalte der Beratung können die Schnittstellen Übergang Frühförderung-
Kita-Schule oder Übergang Schule-Beruf sein sowie alle Fragen rund um die 
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schulische Inklusion. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Teilprojektes ist die 
Förderung der sozialraumorientierten Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen. 
 

 Teilprojekt 4: Psychiatrie (Leitung: Dezernat 8) 

Modelle der sektorenübergreifenden Versorgung, wie sie beispielsweise in einem 
Bonner Modell (Projekt „Dynalive“) praktiziert werden, bieten bereits heute gute 
Möglichkeiten, Sektorengrenzen zu überwinden und auf unterschiedlichste Bedarfe von 
Patientinnen und Patienten zu reagieren. Auch bestehende Versorgungsformen wie das 
Beratungshaus der Kette e.V. in Untereschbach zeigen auf, wie Hilfen für psychisch 
erkrankte Menschen am Übergang zwischen ambulanten psychiatrischen Hilfen 
und Sozialraum erbracht werden können.  
 
Der weitergehende und flächendeckende Ausbau und eine damit einhergehende 
Bündelung und Verdichtung solcher Modelle im Rheinland bietet die Chance, die 
vorgenannten Lücken im Übergang zwischen den Sektoren zu verkleinern. 
Vorgehensweisen zur integrierten Beratung und Versorgung werden dabei 
bestenfalls nicht leistungsanbieterunabhängig, sondern im gemeinsamen Austausch (z.B. 
im Rahmen von Leistungserbringerverbünden) entwickelt. 
 
Die Koordination entsprechender Aktivitäten und eine darauf basierende 
Weiterentwicklung von Beratungsangeboten in spezifischen Regionen kann daher 
als wesentliche Chance eines Modellprojektes begriffen werden. Hier sollte sowohl die 
Expertise des LVR-Klinikverbundes als auch die der gemeindepsychiatrischen Akteure 
(insbes. SPZ, SPKoM, GPZ), des Peer-Counseling und der Einrichtungen der 
Suchtberatung zusammengeführt werden. Langfristiges Ziel sollte es dabei stets sein, 
Patientinnen und Patienten längere Zeiträume ohne Krankenhausaufenthalte zu 
ermöglichen und somit den Verbleib im eigenen Lebensumfeld zu sichern.  
 
Das Projekt sollte als Zielgruppe dabei zunächst Menschen in den Blick nehmen, die 
psychiatrische Hilfen durch den LVR-Klinikverbund in Anspruch nehmen. Als 
besondere Zielgruppe gelten solche Menschen, welche an schweren psychischen 
Störungen erkrankt sind und deren Hilfebedarfe durch die bestehenden Formen der 
klinischen und ambulanten Hilfestrukturen bisher nicht abgedeckt werden bzw. bei denen 
die Übergänge zwischen den Sektoren von Schwierigkeiten geprägt sind. 
 

3.4 Zeit- und Ressourcenplanung 

 Zeitplanung 
 
PHASE 1: 
 
01.07.2018 – 31.12.2019 
Auswertung der bereits laufenden dezernatsspezifischen Aktivitäten zum Thema Beratung 
(insbesondere Vorlagen für die Fachausschüsse), weitere Feinzeichnung der vier 
Teilprojekte zur Erprobung der Integrierten Beratung; Vorbereitung der 
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Stellenausschreibungen für das Projekt und der Vergabe der externen Evaluation; 
Zusammenarbeit in ad-hoc Strukturen von Fachdezernaten und Stab LD. 
 
01.01.2019 – 31.12.2019  
Konzeption der sozialräumlichen Beratungsangebote der vier Teilprojekte nach 
einheitlichen Merkmalen und Standards, ggf. Auswahl von Modellstandorten, Beginn der 
konkreten Vorarbeiten (siehe Ziffer 3.1.2 Basisaufgaben), Besetzung der Projektstellen, 
Start der externen Evaluation. 
 
 
PHASE 2: 
 
01.01.2020 – 30.06.2022 
Sozialräumliche Erprobung der Integrierten Beratung 
(zugleich Start der Beratung nach § 106 SGB IX) 
 
31.12.2020 Vorlage des 1. Zwischenberichts der Evaluation 
 
31.12.2021 Vorlage des 2. Zwischenberichts der Evaluation 
 
30.06.2022 Ende der Modellphase, Abschlussbericht der Evaluation 
 
 
PHASE 3: 
 
31.12.2022 
Vorlage des LVR-Rahmenkonzeptes zur Integrierten Beratung 
 
ab 2023 
Rheinlandweite Implementierung im Sinne des Rahmenkonzeptes  
 
  



 

16 

 

 

 Ressourcenplanung 
 
 2019  

 
2020 2021 2022  

(bis Juni) 
Personalkosten Projektkoord. 

1 VK ZV 
55.000 € 
 
Teilprojektleit. 
4 VK ZV 
55.000 € 
 
Erprobung* 
4 VK vor Ort 
35.000 € 

Projektkoord. 
1 VK ZV 
55.000 € 
 
Teilprojektleit. 
4 VK ZV 
55.000 € 
 
Erprobung 
4 VK vor Ort 
70.000 € 

Projektkoord. 
1 VK ZV 
55.000 € 
 
Teilprojektleit. 
4 VK ZV 
55.000 € 
 
Erprobung 
4 VK vor Ort 
70.000 € 

Projektkoord. 
1 VK ZV 
27.500 € 
 
Teilprojektleit. 
4 VK ZV 
27.500 € 
 
Erprobung 
4 VK vor Ort 
35.000 € 

Sachkosten Ext. Evaluation 
25.000 €* 

Ext. Evaluation 
50.000 € 

Ext. Evaluation 
50.000 € 

Ext. Evaluation 
25.000 € 

Gesamt 440,000 € 605.000 € 605.000 € 302.500 
* ab 1. Juli 2019 = sechs Monate 
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4 Projekt B: Entwicklung und Aufbau eines Portals  
Integrierte Beratung 

Mit der Vorlage 14/2242/1 wird parallel zur modellhaften Erprobung die Entwicklung 
eines Informations-Internetportals als zweite Maßnahme zum Aufbau Integrierter 
Beratung benannt: 
 
„Ein Portal „Integrierte Beratung“ gibt zunächst anwenderfreundlich und barrierefrei 
standortunabhängig umfassende Informationen über alle relevanten LVR-Leistungen. 
Dies soll nicht nur Menschen mit Behinderungen in ihren persönlichen Angelegenheiten 
zur Information und Kommunikation mit dem LVR zur Verfügung stehen. Das Portal 
selbst vernetzt bzw. integriert die Beratungsexpertise des LVR im Sinne einer internen 
Arbeitsplattform. Und selbstverständlich soll es (perspektivisch) der Kooperation mit 
öffentlichen und freien Partnern dienen.“ 
 
Ziel dieses Portals ist es, in einer organisationsübergreifenden und homogenen 
Benutzeroberfläche bedarfsgerechte Informationen und interaktive Elemente zu 
Leistungen, Verwaltungsverfahren oder Diensten bereitzustellen. Dabei werden natürlich 
bereits vorhandene und für die zukünftige Portalphilosophie geeignete Web-Lösungen 
und auch geeignete einzelne Elemente eingebunden. Dazu zählen u.a. Anwendungen wie 
Wege zum LVR, vorhandene Erklär-Videos oder interaktive Formulare.  
 
Das Portal wird auf Grund seiner spezifischen Zielsetzung parallel zu bereits bestehenden 
Internetangeboten des LVR entwickelt, insbesondere auch parallel zu www.lvr.de. 

4.1 Vorgehensweise 

Die Integrierte Beratung mittels Web-Portal mit den in der Vorlage 14/2242/1 
beschriebenen Funktionen zu unterstützen, lässt sich nach differenzierter fachlicher 
Bewertung als sehr komplexes und anspruchsvolles Vorhaben beschreiben. Bei der 
Gegenüberstellung der hier angestrebten multifunktionalen Möglichkeiten für das Portal 
Integrierte Beratung zu Webvorhaben des LVR in den letzten Jahren wird deutlich, dass  
ein schlankes und sehr flexibles Verfahren erforderlich ist. Eine entsprechend moderne, 
im LVR bisher vereinzelt angewandte Methode trägt die Bezeichnung Agile 
Softwareentwicklung und beinhaltet u.a. folgende Grundprinzipien: 
 

 Im Fokus stehen bei diesem Vorgehen die Nutzerinnen und Nutzer, die 
Funktionsfähigkeit des Portals steht im Vordergrund 

 Neue Erkenntnisse und sich ändernde Bedarfe sollen auch noch spät im 
Projektverlauf einbezogen werden können (Verbindung zum Erkenntnisgewinn aus 
der modellhaften Erprobung) 

 Fehlentwicklungen können relativ früh im Projektverlauf sichtbar gemacht und 
korrigiert werden 

 Die Arbeit in sich selbstorganisierenden und multifunktionalen Teams 

Zum Zweck der Planung wird als Projektergebnis ein funktionales Gesamt-Zielbild 
definiert. Dieses ist im Projektverlauf mit den fachspezifischen Inhalten zu verknüpfen. 
Dafür ist auch die Beteiligung verschiedener zukünftiger Nutzerinnen und Nutzer 
unverzichtbar. 
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Nach Beendigung der bereits begonnenen und bis Ende des Jahres 2018 dauernden 
Anlaufphase schließt sich eine Projektlaufzeit von insgesamt drei Jahren an. Für den 
Projektzeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2021 sind folgende Funktionsziele 
geplant, die in drei Ausbaustufen gegliedert sind: 

 Ausbaustufe 1: Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2019 
 
Geplante Funktionsziele sind: 

 Internetportal steht mit Basisfunktionen zur Verfügung 
 Bedarfsgerechte Benennung von fachlichen Ansprechpersonen 

o Strukturunabhängig, auf Basis einer intelligenten Suchfunktion 
 Geodatenbasierte Informationen zu Beratungsangeboten und Leistungen des LVR 

o Standardisierte Bereitstellung von Basisdaten 
 Erste Online-Terminvereinbarungsfunktionen für ausgewählte Leistungen des LVR 
 Interaktive und technisch gleichartige Formulare zur Antragstellung 
 Überleitung bereits vorhandenen Informationen und Materialien 
 Einrichtung von technischen Möglichkeiten und Verfahren zur Datenpflege 
 Einbindung vorhandener Fachanwendungen 

 

 Ausbaustufe 2: Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020 
 
Geplante Funktionsziele sind: 

 Online-Dialoge zur Beratung bei der Auswahl und Bearbeitung von Anträgen 
 Einrichtung von personalisierten Nutzerbereichen zur individuellen Ablage von 

eigenen Daten und Informationen des LVR 
 Ausbau der Unterstützung bei der Antragstellung (verschiedene Aspekte der 

Barrierefreiheit 
 Weitere, noch zu definierende Funktionsziele abgeleitet aus dem noch zu 

entwickelnden Gesamtzielbild bzw. aus Anforderungen aus der modellhaften 
Erprobung 

 Einbindung vorhandener Fachanwendungen 
 

 Ausbaustufe 3: Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
Geplante Funktionsziele sind: 

 Einbindung von Videotutorials3 mit Basisinformationen zu spezifischen 
Themenfeldern 

 Ausbau des personalisierten Nutzungsbereichs als digitales NutzerInnenkonto u.a. 
auch denkbar für die Ablage von Bescheiden des LVR 

 Hinzunahme von Angeboten Dritter zur Verbreiterung der Informationsinhalte 
 Weitere, noch zu definierende Funktionsziele abgeleitet aus dem noch zu 

entwickelnden Gesamtzielbild bzw. aus Anforderungen aus der modellhaften 
Erprobung 

 Einbindung vorhandener Fachanwendungen 

                                          
3 Die Erstellung von Videotutorials ist nicht Gegenstand des Projektes. 
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Funktionsziele können aus unterschiedlichen Gründen zwischen den Ausbaustufen 
verschoben werden. Ebenso kann es sinnvoll sein, verschiedene Funktionen 
zusammenzufassen. 
 
Nach Projektende ist in Anlehnung an die Projektarbeit die Weiterentwicklung des Portals 
sicherzustellen. Sich ändernde Anforderungen oder inhaltlich notwendig gewordene 
Anpassungen müssen über einen systematischen Entwicklungsprozess in das Portal 
aufgenommen werden. 
 

4.2 Zeit- und Ressourcenplanung 

 Zeitplanung für die Erstellung eines Portals Integrierter Beratung 

 
In einer Zeit-Aufgabenübersicht beschreibt sich dieses Vorgehen wie folgt: 

Tabelle 1 Zeit-Aufgabenplanung Portalentwicklung 

 
Zeit TP Portal IB 

A
 n

 l 
a 

u
 f

 p
 h

 a
 s

 e
 

1. Q 2018  Auftragsklärung 
 Portfolio der Beratungsleistungen und dahinterliegender 

Anwendungen erstellen  
 Ergänzung weiterer, bisher nicht berücksichtigter Leistungen 

2. Q 2018  Erstellung eines Grobkonzeptes  
 Konkretisierung der funktionalen Anforderungen der ersten 

und zweiten Ausbaustufe  
 Abstimmung über geeignete Leistungen aus Sicht der 

Dezernate 
 Identifikation bereit vorhandener und zu berücksichtigender 

Inhalte 

3. Q 2018  Ausschreibung und Auswahl eines externen 
Dienstleistungsunternehmens zur Erstellung Feinkonzept und 
technischer Realisierung 

4. Q 2018  Auswahl eines externen Dienstleistungsunternehmens 

P
 r

 o
 j

 e
 k

 t
 z

 e
 i 

t 
r 

a 
u

 
m

 

1.-4. Q 2019  01.01.2019 Projektstart 
 Projekteinrichtung 
 Frontend und Content  
 Einstieg in das Feinkonzept und die technische Realisierung 

(Sprint)  
 Konkretisierung der funktionalen Anforderungen einer ersten 

Portal- Ausbaustufe (Use-Cases Stufe 2) 

1.-4. Q 2020  01.01.2020: Portal mit 1. Ausbaustufe geht online 
 Fortsetzung des Feinkonzepts und der technischen 

Realisierung (Sprint) 
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Zeit TP Portal IB 

A
 n

 l 
a 

u
 f

 p
 h

 a
 s

 e
 

1. Q 2018  Auftragsklärung 
 Portfolio der Beratungsleistungen und dahinterliegender 

Anwendungen erstellen  
 Ergänzung weiterer, bisher nicht berücksichtigter Leistungen 

2. Q 2018  Erstellung eines Grobkonzeptes  
 Konkretisierung der funktionalen Anforderungen der ersten 

und zweiten Ausbaustufe  
 Abstimmung über geeignete Leistungen aus Sicht der 

Dezernate 
 Identifikation bereit vorhandener und zu berücksichtigender 

Inhalte 

3. Q 2018  Ausschreibung und Auswahl eines externen 
Dienstleistungsunternehmens zur Erstellung Feinkonzept und 
technischer Realisierung 

4. Q 2018  Auswahl eines externen Dienstleistungsunternehmens 

 Konkretisierung der funktionalen Anforderungen einer ersten 
Portal- Ausbaustufe (Use-Cases Stufe 3) 

1. Q 2021  01.01.2021: Portal mit 2. Ausbaustufe geht online 
 Fortsetzung des Feinkonzepts und der technischen 

Realisierung (Sprint) 

 1. Q 2022  01.01.2022: Portal mit 3. Ausbaustufe geht online 
 Abschluss der begleitenden Dokumentation 
 Projekt-Ende 

 
Nach Abschluss der Portalentwicklung geht das Portal mit einer idealerweise zentral 
organisierten Betreuungsfunktion in den Regelbetrieb über. Mit dem Regelbetrieb 
verbinden sich sukzessive Funktionserweiterungen und dann im Zeitverlauf anstehende 
inhaltliche Anpassungen. 
 
 

 Ressourcenplanung 

Da die Erstellung des Portals nach seinen Grundzügen ein IT-Vorhaben ist, wird für die 
Umsetzung im September 2018 ein entsprechender Antrag im IT-Lenkungsausschuss 
vorgelegt. Damit wird gewährleistet, dass dieses Vorhaben in das Gesamtportfolio aller 
IT-Projekte aufgenommen und nach den generell gültigen Grundzügen des 
Projektmanagementstandards behandelt wird.  
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Folgender zusätzlicher Ressourcenbedarf kann nach jetzigem Planungs- und 
Wissensstand beschrieben werden: 

Tabelle 2 Ressourcenplanung 

 Sachkosten Personalkosten Gesamt 

2018 Ext. Dienstleistung Use-
Cases, 

30.000 Euro 

 30.000 Euro 

2019 Ext. Dienstleistung 
Feinkonzept und Technik, 
400.000 Euro 

Projektmanagement 
(u.a. Vor- und 
Nachbereitung der 
Sprints), 
1 VK (60.000 €) 

460.000 Euro 

2020 Ext. Dienstleistung 
Feinkonzept und Technik, 
400.000 Euro 

Projektmanagement 
(u.a. Vor- und 
Nachbereitung der 
Sprints), 
1 VK (60.000 €) 

460.000 Euro 

2021 Ext. Dienstleistung 
Feinkonzept und Technik, 
300.000 Euro 

Projektmanagement 
(u.a. Vor- und 
Nachbereitung der 
Sprints), 
1 VK (60.000 €) 

360.000 Euro 

Gesamt   1.310.000 Euro 

 

Die Ressourcenplanung geht für den Bereich der fachlichen Koordination des 
Gesamtvorhabens als auch für die stufenweise und temporäre Einbindung fachlicher 
Kapazitäten von vorhandenen Kapazitäten aus.  

Die Sachkosten im Jahr 2018 in Höhe von 30.000 Euro sind zur inhaltlichen und 
organisatorischen Vorbereitung des Projektes erforderlich und sollen aus vorhandenem, 
aber nicht verausgabtem Budget finanziert werden. 

Der Sachkostenbedarf für die Jahre 2019 bis 2021 in Höhe von 1,1 Mio Euro wird 
Gegenstand der Projektbeantragung im IT-LA.  

Für die Projektmanagement-Funktion sollen im Rahmen einer befristet einzurichtenden 
Zahlungsmöglichkeit 180.000 Euro verteilt auf einen Zeitraum von drei Jahren zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

4.3 Interaktion der Portalentwicklung mit der modellhaften Erprobung 
Mit dem Portal sollen auch Akteure und Verfahren in der modellhaften Erprobung 
unterstützt werden. Die im Abschnitt 2.1 genannten Standardmerkmale, wie z.B. die 
vollständige und differenzierte Darstellung der sozialräumlichen „LVR-Präsenz“ vor Ort/in 
der Region oder der analoge/digitale „Verwaltungsservice“ werden unmittelbar durch 
entsprechende Funktionen im Portal Integrierte Beratung unterstützt. 
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Daher sind die Inhalte und Ergebnisse der einzelnen Teilprojekte des Projekts A 
sukzessive auch bei der Entwicklung des Portals - vor allem in die Ausbaustufen 2  
und 3 - einzubinden. 

5 Weiteres Verfahren im Projekt A und Projekt B 

Über wesentliche Zwischenergebnisse in den jeweiligen Projektverläufen wird regelhaft, 
mindestens einmal jährlich ein Sachstandsbericht vorgelegt.  
 
 
L u b e k 
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